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Dritte Änderungssatzung zur Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang  

International Business and Social Sciences 

der Fakultät Kommunikation und Umwelt, Hochschule  Rhein‐Waal 

vom  06.03.2018 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 Satz 1 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) in der Fassung des 
Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 2014 S. 547), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 17.10.2017 (GV. NRW. 2017 S. 806), und der 
Rahmenprüfungsordnung (RPO) für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
Hochschule Rhein-Waal vom 03.01.2018 (Amtliche Bekanntmachung 07/2018) hat der 
Fakultätsrat der Fakultät Kommunikation und Umwelt der Hochschule Rhein-Waal zur 
Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang International Business and Social 
Sciences vom 19.06.2013 (Amtliche Bekanntmachung 21/2013) in der Fassung der Zweiten 
Änderungssatzung vom 04.05.2017 (Amtliche Bekanntmachung 14/2017) folgende Dritte 
Änderungssatzung zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang International Business 
and Social Sciences erlassen:  

Artikel 1 

Der Bachelorstudiengang International Business and Social Sciences wird umbenannt in 
International Business Administration. Hierzu werden 

- in der Überschrift der Prüfungsordnung International Business and Social Sciences 
durch International Business Administration ersetzt, 

- in § 1 wird International Business and Social Sciences durch International Business 
Administration ersetzt, 

- in § 2 Abs. 1 S. 1 “Die Bachelorprüfung […]“ mit „[…] des englischsprachigen 
Studiengangs International Business Administration […]“ ergänzt, 

- in § 5 Abs. 3 International Business and Social Sciences durch International 
Business Administration ersetzt, 

- in § 11 Abs. 1 S. 2 International Business and Social Sciences durch International 
Business Administration ersetzt. 

 



Artikel 2 

(1) In § 1 wird „Rahmenprüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge“ durch 
„Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge“ ersetzt. 

(2) In § 2 Abs. 1 S. 2 wird § 3 RPO durch § 3 Abs. 1 RPO ersetzt. § 2 Abs. 1 S. 3 wird 
ersatzlos gestrichen.  

(3) In § 3 Abs. 2 wird „verwandte oder vergleichbare Studiengänge“ durch „Studiengänge mit 
erheblicher inhaltlicher Nähe“ ersetzt. § 3 Abs. 3 wird ersetzt durch „Den Nachweis 
entsprechender englischer Sprachkenntnisse regelt § 4 Abs. 5a RPO“. § 3 Abs. 4 wird 
ersatzlos gestrichen. 

(4) Die Überschrift „Vorpraktikum“ des § 4 wird ersetzt durch „Grundpraktikum“. In § 4 S. 1 wird 
„Vorpraktikum (i.S.v. § 4 Abs. 3 RPO als Grundpraktikum bezeichnet“ durch 
„Grundpraktikum“ ersetzt. In § 4 S. 2 wird „Vorpraktikum“ durch „Grundpraktikum“ ersetzt. 

(5) In § 5 Abs. 2 wird „nach § 6 Abs. 5 RPO“ ersatzlos gestrichen. § 5 Abs. 5 S. 2 wird ersetzt 
durch „Der/die Studierende hat die Möglichkeit, dem Studienverlaufsplan der dualen 
Variante zu folgen“. § 5 Abs. 5 S. 3 bis 5 werden ersatzlos gestrichen. § 5 Abs. 6 S. 2 wird 
ergänzt durch „[…]und in der Regel auf der Webseite der Hochschule abrufbar ist. 

(6) Nach § 5 Abs. 6 werden folgende Absätze 7 und 8 eingefügt:  

(7) Das Praxissemester ist grundsätzlich im fünften Semester, in Vollzeit und ohne 
Teilung abzuleisten. In Ausnahmefällen kann eine Absolvierung des Praktikums in 
maximal zwei Teilen erfolgen. Anstelle des Praxissemester kann ein 
Auslandsstudiensemester absolviert werden. Im dualen und berufsbegleitenden 
Studiengang ersetzt die parallele Berufstätigkeit regelmäßig das Praxissemester. Es 
kann aber auch ein Praxis- oder Auslandssemester wie im grundständigen Studiengang 
absolviert werden.  

(8) Es besteht die Möglichkeit einer Schwerpunktsetzung durch Wahlmodule. Die 
Wahlmodule sind dem Studienverlaufsplan im Anhang dieser Prüfungsordnung zu 
entnehmen. 

(7) § 7 Abs. 1 wird § 7 S. 1 bis 3. § 7 Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. 

(8) In § 8 Abs. 1 wird § 24 RPO ersetzt durch § 24 Abs. 1 RPO. 

(9) In § 11 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 werden „2016/2017“ ersetzt durch „2018/2019“. In § 11 
Abs. 2 wird „2020/2021“ ersetzt durch „2022/2023“ ersetzt. In § 11 Abs. 2 wird 
„Prüfungsordnung in der Fassung vom 19.06.2013 (Amtliche Bekanntmachung 21/2013)“ 
ersetzt durch „Prüfungsordnung vom 19.06.2013 (Amtliche Bekanntmachungen 21/2013) in 
der Fassung der zweiten Änderungssatzung vom 04.05.2017 (Amtliche Bekanntmachung 
14/2017)“. In § 11 Abs. 3 S. 1 wird „Studierende, die nach der Prüfungsordnung in der 
Fassung vom 19.06.2013 studieren“ ersetzt durch „Studierende des Bachelorstudiengangs 
International Business and Social Sciences, die im genannten Studiengang bereits vor dem 
Wintersemester 2018/2019 immatrikuliert waren“. 



Artikel 3 

Der Anhang wird wie folgt ersetzt: 

Prüfungs- und idealtypischer Studienverlaufsplan für den grundständigen 
Bachelorstudiengang International Business Administration, B.A. 

Version vom 08.02.2018 

 
 



Prüfungs- und idealtypischer Studienverlaufsplan für den dualen Bachelorstudiengang  
International Business Administration, B.A. 

Version vom 08.02.2018 

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Hochschule Rhein-Waal in Kraft.  
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Kommunikation und 
Umwelt der Hochschule Rhein-Waal vom 09.03.2018. 

 

Kleve, den 27.06.2018 

 

 

Die Präsidentin 

der Hochschule Rhein-Waal 

Dr. Heide Naderer 
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